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Amtliche  
Bekanntmachungen

Entrichtung der Gewerbesteu-
ervorauszahlungen und Grund-
abgaben
Am 15. Februar 2010 war die I. 
Vierteljahresrate 2010 für Gewer-
besteuervorauszahlungen und 
Grundabgaben fällig.
Säumige werden gebeten, die Ab-
gabeschuld – sie ist aus den zuletzt 
zugestellten Bescheiden zu entneh-
men – einschließlich des bei nicht 
rechtzeitiger oder nicht vollstän-
diger Zahlung zu entrichtenden 
Säumniszuschlages – er beträgt für 
jeden angefangenen Monat 1 v. H. 
des auf den nächsten durch fünfzig 
Euro teilbaren abgerundeten rück-
ständigen Betrages – umgehend auf 
ein Konto der Stadtkasse Fürth ein-
zubezahlen oder zu überweisen. 
Dies ist bei fast allen Fürther Geld-
instituten möglich. Dabei ist un-
bedingt Adresse, Personenkon-
tonummer und Forderungsart 
anzugeben. Verrechnungsschecks 
sind an die Stadtkasse Fürth zu 
senden. Ein Begleitschreiben da-
zu erübrigt sich, wenn der Scheck 
die vorgenannten Angaben enthält. 
Bareinzahlungen bei der Stadtkas-
se sind nicht möglich.
Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass nach Ablauf einer Wo-
che immer noch ausstehende Abga-
ben durch die Vollstreckungsstelle 
der Stadt Fürth eingehoben werden. 
Dadurch entstehen Vollstreckungs-
kosten.
Fristversäumnisse können durch das 
bewährte Abbuchungsverfahren ver-
mieden werden. Antragsformulare 
werden auf Wunsch zugesandt. Aus-
kunft erhalten Sie bei der Stadtkasse 
Fürth, Telefon 974-14 14 bis -14 18 
und -14 22.
Hinweis zur Grundsteuer:
Die Grundsteuer wird vom Finanz-
amt jährlich nach den Verhältnis-
sen zu Beginn des Jahres festgesetzt. 
Bei der Übergabe eines Grundstü-
ckes auf einen anderen Eigentümer 
ist der bisherige Eigentümer so lange 
grundsteuerpflichtig, bis das Finanz-

amt das Grundstück auf den neu-
en Eigentümer fortgeschrieben hat 
(§ 9 Grundsteuergesetz). Diese Fort-
schreibung erfolgt zum 1. Januar des 
auf den Eigentumsübergang folgen-
den Jahres. Andere vertragliche Ab-
machungen sind privatrechtlich; sie 
ändern nichts an der Steuerpflicht 
und können daher von der Steuerver-
waltung nicht berücksichtigt werden.
Fürth, 18. Januar 2010, STADT FÜRTH
I.A. Dr. Stefanie Ammon, berufsm. 
Stadträtin

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG)
Einleiten von Mischwasser aus 
dem Haupteinzugsgebiet 3 in die 
Rednitz und in die Pegnitz (jeweils 
Gewässer I. Ordnung)
Mit Bescheid der Stadt Fürth – Ord-
nungsamt – vom 25. Januar 2010, 
Az. III/OA/U-NW-2-Ha, wurde dem 
Stadtentwässerungsbetrieb Fürth die 
beantragte gehobene Erlaubnis nach 
§ 7 WHG in Verbindung mit Art. 16 
BayWG für das Einleiten von Misch-
wasser aus dem Haupteinzugsgebiet 
3 in die Rednitz und in die Pegnitz 
(jeweils Gewässer I. Ordnung) er-
teilt.
Der mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung versehene Bescheid liegt gemäß 
Art. 83 Abs. 2 BayWG in Verbin-
dung mit Art. 74 Abs. 4 Bayer. Ver-
waltungsverfahrensgesetz (BayVwV-
fG) vom 25. Februar bis 10. März 
2010 bei der Stadt Fürth – Ord-
nungsamt – Ämtergebäude Süd, 
Schwabacher Straße 170, Zimmer 
323, zur Einsichtnahme aus.
Der Bescheid wurde dem Träger des 
Vorhabens zugestellt.
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt er 
auch gegenüber den Betroffenen als 
zugestellt.
Fürth, 1. Februar 2010, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Errichtung eines Lebens-
mitteldiscounter/Bäcker/Metzger mit 

Stellplätzen und Lärmschutzwand
Grundstück: Werkstraße 2, Gemar-
kung Stadeln, Flur-Nr. 505/71
Antragsteller: SB Markt Fürth – 
Werkstraße GbR, Kirchenplatz 6, 
89264 Weißenhorn
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO 
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für oben genanntes 
Bauvorhaben.
Abweichungen, Ausnahmen, Be-
freiungen:
Von der Abstandsflächenregelung 
des Art. 6 BayBO wird nach Art. 63 
BayBO Abweichung nach Norden 
zugelassen.
Von der Baumschutzverordnung 
(BSchVO) wird Befreiung für die 
Beseitigung von sieben Bäumen er-
teilt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage beim Bay-
er. Verwaltungsgericht Ans-
bach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Pro-
menade 24, 91522 Ansbach, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstel-
le dieses Gerichtes erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (STADT FÜRTH) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen vier Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nach-
bar) gegen diesen Bescheid hat kei-
ne aufschiebende Wirkung (§ 212a 
Abs. 1 Baugesetzbuch  BauGB ). 
Möglich ist ein Antrag zum Ver-
waltungsgericht Ansbach, die auf-
schiebende Wirkung der Klage wie-
der herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 

Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
 VwGO ).

Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. Ju-
ni 2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.
Hinweis:
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung des 
Bescheides in der Stadtzeitung der 
STADT FÜRTH. 
Die Akte des Genehmigungsver-
fahrens kann bei der Bauaufsicht, 
Hirschenstraße 2, Zimmer 136, 
eingesehen werden.

Bahn Landwirtschaft, Unterbe-
zirk Fürth
Die Jahreshauptversammlung der 
Bahn Landwirtschaft, Unterbezirk 
Fürth, findet am Sonntag, 14. März, 
um 15 Uhr im Südwestlichen Gar-
tenbauverein, Stettiner Straße 45, 
statt. Die Tagesordnung wird zu Be-
ginn der Versammlung bekannt ge-
geben. Anträge an die Versamm-
lung können bis spätestens 5. März 
schriftlich beim Vorstand des Un-
terbezirks eingereicht werden. Um 
zahlreiches Erscheinen der Vereins-
mitglieder, insbesondere der Garten-
pächter, wird gebeten, weil Wahlen 
stattfinden.
gez. Segitz, Vorstand

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Nutzungsänderung von 
Lager in Vereinsheim und Errichtung 
eines neuen Außenzugangs
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Grundstück: Laubenweg 27, Ge-
markung Ronhof, Flur-Nr. 283/167
Antragsteller und Bauherr: Sport-
freunde Ronhof e. V., vertreten durch 
den 1. Vorsitzenden Dieter Wirth, 
Gothaer Straße 19, 90522 Oberas-
bach Widerrufliche Baugenehmi-
gung nach Art. 68 BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft 
und erteilen gemäß Art. 68 der Bay-
er. Bauordnung (BayBO) die Bauge-
nehmigung für oben genanntes Vor-
haben.
Das Vorhaben wird nach § 36 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
widerruflich genehmigt.
Begründung:
Bei dem Vorhaben werden nachbar-
rechtliche Belange berührt. Der Wi-
derruf ist dann zu erwarten, wenn 
die durch das Vereinsheim hervorge-
rufene Störungen seitens der Nach-
barschaft nicht mehr hingenommen 
werden können. Auf die Einhaltung 
der Auflagen A006, A007, A008 und 
A262 wird in diesem Zusammen-
hang verwiesen.
Bei Ausspruch des Widerrufs ist das 
Vereinsheim zu schließen.
Die Baugenehmigung bedarf gemäß 
Art. 68 Abs. 2 Satz 2 BayBO keiner 
Begründung, wenn die nachbarschüt-
zenden Auflagen erfüllt werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage beim 
Bayer. Verwaltungsgericht Ans-
bach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach Hausanschrift: Pro-
menade 24, 91522 Ansbach schrift-
lich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstel-
le dieses Gerichtes erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (STADT FÜRTH) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen vier Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nach-
bar) gegen diesen Bescheid hat kei-
ne aufschiebende Wirkung (§ 212a 
Abs. 1 Baugesetzbuch  BauGB ). 
Möglich ist ein Antrag zum Ver-
waltungsgericht Ansbach, die auf-
schiebende Wirkung der Klage wie-

der herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 

 VwGO ).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. Ju-
ni 2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können in der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
140, eingesehen werden.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG)
Vorläufige Sicherung des ermit-
telten Überschwemmungsgebietes 
am Bucher Landgraben im Stadt-
gebiet Fürth
Anlass:
Die Hochwasserereignisse der ver-
gangenen Jahre haben gezeigt, dass 
es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um 
Hochwasserschäden zu minimie-
ren. Sowohl der Bundes- als auch 
der Landesgesetzgeber haben die-
ser Tatsache durch Änderung der 
entsprechenden rechtlichen Vor-
schriften Rechnung getragen. Ei-
ne Voraussetzung zur Vermeidung 
von Schäden ist, die Gebiete zu er-
mitteln, die bei einem Bemessungs-
hochwasser voraussichtlich über-
schwemmt werden. Das Bayerische 
Wassergesetz (BayWG) verpflich-
tet deshalb die Wasserwirtschafts-
ämter bzw. bei kleineren Gewässern 
die Gemeinden, die Überschwem-
mungsgebiete in Bayern zu ermit-
teln und zu kartieren (Art. 61d Abs. 
1 BayWG).
Grundlage für die Ermittlung des 
Überschwemmungsgebietes ist das 
100-jährliche Hochwasser (Be-
messungshochwasser - HQ 100). 
Dieses und die damit verbundenen 
Abflussmengen treten rechnerisch 
einmal in hundert Jahren auf. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass nach 
einem 100-jährlichen Hochwasser 
bis zum nächsten 100 Jahre verge-

hen müssen. Da es sich um einen 
statistischen Wert handelt, kann 
dieser Abfluss innerhalb von 100 
Jahren häufiger oder seltener auf-
treten.
Vorläufige Sicherung:
Für den Bucher Landgraben (Ge-
wässer III. Ordnung) im Stadtgebiet 
Fürth wurde das tatsächliche Über-
schwemmungsgebiet im Auftrag der 
Stadt Fürth durch ein Ingenieurbüro 
im Benehmen mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Nürnberg ermittelt und in 
Lageplänen dargestellt. Dabei han-
delt es sich um die Dokumentation 
eines möglichen, natürlichen Zu-
standes und nicht um eine veränder-
bare Planung.
Die bei einem HQ 100-Ereignis 
überschwemmten Flächen sind in 
dem Übersichtslageplan, Maßstab = 
1 : 12 000, blau markiert abgebildet. 
Detaillierte Lagepläne im Maßstab = 
1 : 5000 können bei der Stadt Fürth 
– Ordnungsamt – , Ämtergebäude 
Süd, Schwabacher Straße 170, Zim-
mer 323, sowie im Internetauftritt 
der Stadt Fürth unter http://www.fu-
erth.de eingesehen werden.
Die als Überschwemmungsgebiet des 
Bucher Landgrabens im Stadtgebiet 
Fürth dargestellten Flächen gelten 
mit dieser Bekanntmachung als vor-
läufig gesicherte Gebiete (Art. 61g 
Abs. 1 BayWG). Ab sofort treten da-
mit folgende Rechtswirkungen ein:
•  Genehmigungspflicht für 
1. das Erhöhen oder Vertiefen der 
Erdoberfläche
2. das Errichten oder Ändern von 
Anlagen, soweit diese Handlungen 
nicht der Benutzung, der Unterhal-
tung, dem Ausbau oder der hoheitli-
chen Gefahrenabwehr dienen.
Genehmigungen für derartige Vor-
haben, Anlagen und Bauvorhaben 
im Überschwemmungsgebiet können 
nur erteilt werden, wenn und soweit 
durch das Vorhaben
•  die Hochwasserrückhaltung nicht 

oder nur unwesentlich beeinträch-
tigt oder der Verlust von Rückhal-
teraum umfang-, funktions- und 
zeitgleich ausgeglichen wird,

•  der Wasserstand und der Abfluss 
bei Hochwasser nicht nachteilig 
verändert werden,

•  der bestehende Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt wird und

•  die mit dem Vorhaben verbunde-
nen baulichen Anlagen hochwas-
serangepasst ausgeführt werden,

oder die nachteiligen Auswirkungen 
durch Auflagen oder Bedingungen 
ausgeglichen werden können.

Die Genehmigung gilt als erteilt, 
wenn nicht innerhalb von zwei Mo-
naten nach Eingang des vollständi-
gen Antrages von der Stadt Fürth 
anders entschieden wird. Die Stadt 
Fürth kann durch Bescheid, der in-
nerhalb der Zweimonatsfrist bekannt 
gegeben werden muss, die Frist um 
höchstens zwei weitere Monate ver-
längern.
Ist eine Gestattung nach anderen, 
zum Beispiel baurechtlichen Vor-
schriften zu erteilen, so ist in die-
sem Genehmigungsverfahren über 
die Zulässigkeit der Maßnahmen zu 
entscheiden. Zuständige Behörde im 
Falle baurechtlich genehmigungs-
pflichtiger Vorhaben ist die Gebäu-
dewirtschaft Fürth/Bauaufsicht, im 
Falle baurechtlich genehmigungs-
freier Maßnahmen das Ordnungs-
amt/Abteilung Umwelt- und Natur-
schutz.
Weitere Pflichten:
•  Landwirtschaftliche und sonsti-

ge Grundstücke sind so zu nutzen, 
dass mögliche Erosionen oder er-
hebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf Gewässer, insbesondere 
durch Schadstoffeinträge, vermie-
den oder verringert werden (Art. 
61 h Abs. 3 BayWG).

•  Hingewiesen wird ferner auf § 31 b 
Abs. 4 WHG, der in vorläufig ge-
sicherten Überschwemmungsge-
bieten die Ausweisung neuer Bau-
gebiete verbietet, unter besonderen 
Voraussetzungen jedoch Ausnah-
men zulässt. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen wird in einem ge-
sonderten Verfahren von der Stadt 
Fürth, in bestimmten Fällen von 
der Regierung von Mittelfranken 
überprüft.

Diese vorläufige Sicherung be-
steht bis zur amtlichen Festset-
zung des Überschwemmungsge-
bietes, längstens gilt sie fünf Jah-
re ab Bekanntmachung. Ob und in 
welchem Umfang ein förmliches 
Überschwemmungsgebiet festge-
setzt wird und welche sonstigen 
rechtlichen Maßnahmen ggf. er-
griffen werden, wird im weiteren 
Verfahren entschieden.
Eigenverantwortung bei Hochwas-
ser und ansteigendem Grundwas-
ser:
Diese Bekanntmachung dient auch 
der Information der Bevölkerung, um 
eigenverantwortliches Handeln zu 
ermöglichen. Jede Person, die durch 
Hochwasser betroffen sein kann, ist 
im Rahmen des ihr Möglichen und 
Zumutbaren verpflichtet, geeigne-
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te und rechtlich zulässige Vorsorge-
maßnahmen zum Schutz vor Hoch-
wassergefahren und zur Schadens-
minderung zu treffen (§ 31 a Abs. 2 
WHG). Diese Vorsorgepflicht gilt 
auch zum Schutz vor Gefahren durch 
ansteigendes Grundwasser. So be-
steht zum Beispiel im Rahmen von 
Bauvorhaben die Verpflichtung, et-
waigen sich aus der Baugrundbe-
schaffenheit ergebenden Nachteilen 
entgegenzuwirken.

Weitere Informationen:
Auskünfte erhalten Sie von den zu-
ständigen Ansprechpersonen des 
Ordnungsamtes der Stadt Fürth, Ab-
teilung Umwelt- und Naturschutz 
(Telefon 974-14 67). Gerne neh-
men wir Ihre Fragen auch unter der 
E-Mailadresse oa@fuerth.de oder 
schriftlich (Stadt Fürth – Ordnungs-
amt – 90744 Fürth) entgegen.
Weiter werden alle ermittelten und 
festgesetzten Überschwemmungs-

gebiete im Internet unter der Adres-
se (http://www.lfu.bayern.de/wasser/
fachinformationen/iueg/index/htm) 
im „Informationsdienst Überschwem-
mungsgefährdete Gebiete in Bayern“ 
für die Öffentlichkeit dargestellt. Dort 
sind auch Informationen über Über-
schwemmungsgebiete sowie rechtli-
che Grundlagen und Hinweise zum 
Festsetzungsverfahren enthalten.
Fürth, 3. Februar 2010, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Errichtung eines Mehr-
familienhauses, Haus 4, mit neun 
Wohneinheiten, fünf Garagen, zwei 
Carports und drei Stellplätzen; 
hier: Situierungsänderung Haus 4 
– Verschiebung des Gebäudes nach 
Norden
Grundstück: Leupoldstraße, Ge-
markung Fürth, Flur-Nr. 1854/29
Antragsteller: Appart Wohnbau 
GmbH, Isaak-Loewi-Straße 11, 
90763 Fürth
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft 
und erteilen gemäß Art. 68 der Bay-
erischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Abweichungen, Ausnahmen, Be-
freiungen:
Von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 463 wird nach § 31 
Abs. 2 Baugesetzbuch gemäß den 
eingereichten Bauvorlagen Befrei-
ung bezüglich des zusätzlichen 
Geschoßes (V statt max. IV Voll-
geschosse), der Überschreitung 
der Baugrenzen durch Balkone 
und Anbauten und der erhöhten 
Geschoßflächen (GFZ 1,009), er-
teilt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage beim 
Bayer. Verwaltungsgericht Ans-
bach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: 
Promenade 24, 91522 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sol-
len vier Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. Möglich ist ein An-
trag zum Verwaltungsgericht Ans-
bach, die aufschiebende Wirkung 
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der Klage wieder herzustellen (§ 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsord-
nung  VwGO ).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
21. Juni 2007 wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
öffentlichen Baurechts und des 
Denkmalschutzrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, ge-
gen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen. Die Klageerhebung in 
elektronischer Form (z. B. durch E-
Mail) ist unzulässig. Kraft Bundes-
rechts ist bei Rechtsschutzanträgen 
zum Verwaltungsgericht seit 1. Juli 
2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.
Hinweis:
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung des 
Bescheides in der StadtZEITUNG 
der STADT FÜRTH. 
Die Akte des Genehmigungsver-
fahrens kann bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Errichtung eines Mehr-
familienhauses, Haus 5, mit neun 
Wohneinheiten, sechs Garagen, 
zwei Carports und zwei Stellplät-
zen; hier: Situierungsänderung 
Haus 5 – Verschiebung des Gebäu-
des nach Norden
Grundstück: Leupoldstraße, Ge-
markung Fürth, Flur-Nr. 1854/30
Antragsteller: Appart Wohnbau 
GmbH, Isaak-Loewi-Straße 11, 
90763 Fürth
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO 
Wir haben Ihren Antrag geprüft 
und erteilen gemäß Art. 68 der Bay-
erischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Abweichungen, Ausnahmen, Be-
freiungen:
Von den Festlegungen des rechts-
gültigen Bebauungsplans 463 wird 
Befreiung bezüglich des zusätzli-
chen Geschosses (V statt max. IV 
Vollgeschosse), der Überschrei-
tung der Baugrenzen durch Bal-
kone und Anbauten und der er-
höhten Geschossflächen (GFZ 
1,033), erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage beim 
Bayer. Verwaltungsgericht Ans-
bach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: 
Promenade 24, 91522 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sol-
len vier Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. Möglich ist ein An-
trag zum Verwaltungsgericht Ans-
bach, die aufschiebende Wirkung 
der Klage wieder herzustellen (§ 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsord-
nung  VwGO ).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
21. Juni 2007 wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
öffentlichen Baurechts und des 
Denkmalschutzrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, ge-
gen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen. Die Klageerhebung in 
elektronischer Form (z. B. durch E-
Mail) ist unzulässig. Kraft Bundes-
rechts ist bei Rechtsschutzanträgen 
zum Verwaltungsgericht seit 1. Juli 
2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.
Hinweis:
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung des 
Bescheides in der StadtZEITUNG 
der STADT FÜRTH. 
Die Akte des Genehmigungsver-
fahrens kann bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
133, eingesehen werden.

Satzung zur Änderung der Sat-
zung für die städtische Stra-
ßenreinigung Fürth
vom 5. Februar 2010
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund 

der Art. 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 
8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 1993 (GV-
Bl. S. 264), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 
460, ber. S. 580) folgende Satzung 
zur Änderung der Satzung für die 
städtische Reinigungsanstalt (Stra-
ßenreinigung) vom 14. März 1989 
(Amtsblatt Nr. 10 vom 17. März 
1989), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 17. Dezember 2008 
(Stadtzeitung Nr. 1 vom 21. Janu-
ar 2009): 
Artikel 1
Das Straßenverzeichnis zur Sat-
zung für die städtische Straßen-
reinigung Fürth erhält folgende 
Fassung:
„Reinigungsklasse 1 (Reinigung 
wöchentlich sechsmal):
Bäumenstraße, Bahnhofplatz, 
Brandenburger Straße, Friedrich-
straße (von Moststraße bis Maxstra-
ße), Fürther Freiheit, Gartenstraße, 
Geleitsgasse, Gustav-Schickedanz-
Straße (von Rudolf-Breitscheid-
Straße bis Bahnhofplatz), Gustav-
straße, Hallstraße, Hirschenstra-
ße (zwischen Kohlenmarkt und 
Blumenstraße), Karmelitenplatz, 
Kettengasse (Grundstück Fl.Nr. 
1468/104 Gemarkung Fürth), Kö-
nigsplatz, Königstraße (von Mark-
grafengasse bis Brandenburger 
Straße), Königstraße (von Branden-
burger Straße bis Hallstraße – ge-
rade Hausnummern von 90–116), 
Königswarterstraße (von Gustav-
Schickedanz-Straße bis Luisenstra-
ße), Kohlenmarkt, Lilienstraße, Lö-
wenplatz, Ludwig-Erhard-Straße, 
Marktplatz, Maxstraße (von Bahn-
hofplatz bis Schwabacher Straße), 
Mohrenstraße, Obstmarkt, Rudolf-
Breitscheid-Straße (von Friedrich-
straße bis Kirchenstraße), Schirm-
straße, Schwammbergerstraße, 
Theaterstraße (zwischen Rosen-
straße und Mohrenstraße), Waag-
platz, Waagstraße, Wasserstraße, 
Würzburger Straße (von Flutbrücke 
bis Königstraße/Uferstraße).
Reinigungsklasse 2 (Reinigung 
wöchentlich häufiger als sechs-
mal – Fußgängerzone):
Alexanderstraße (von Hallstra-
ße bis Schwabacher Straße), Blu-
menstraße (von Schwabacher Stra-
ße bis Hirschenstraße), Marien-
straße (von Schwabacher Straße bis 
Ottostraße), Mathildenstraße (von 
Schwabacher Straße bis Ottostra-
ße), Moststraße (von Hallstraße bis 

Schwabacher Straße), Rudolf-Breit-
scheid-Straße (von Schwabacher 
Straße bis Friedrichstraße), Schwa-
bacher Straße (von Kohlenmarkt 
bis Maxstraße).
Reinigungsklasse 3 (Reinigung 
zweimal wöchentlich):
Adlerstraße, Alexanderstraße (von 
Hallstraße bis Königstraße), Ama-
lienstraße, Ammonstraße, An 
der Post, Angerstraße, Bachstra-
ße, Badstraße, Baldstraße, Beim 
Liershof, Benditstraße, Benno-
Mayer-Straße, Billinganlage, Blu-
menstraße (von Hirschenstraße 
bis Schlehenstraße), Bogenstraße, 
Dambacher Straße, Daniel-Ley-
Straße, Denglerstraße, Dr.-Mack-
Straße, Dr.-Martin-Luther-Platz, 
Eisenstraße, Engelhardtstraße, Er-
lenstraße, Fichtenstraße, Finken-
straße, Frankenstraße, Franz-Jo-
sef-Strauß-Platz, Frauenstraße (von 
Stresemannplatz bis Kaiserstraße), 
Friedrich-Ebert-Straße (von Wil-
helmstraße bis Würzburger Straße), 
Friedrichstraße (von Königstraße 
bis Moststraße), Gabelsbergerstra-
ße, Gebhardtstraße, Geierstraße, 
Gießereistraße, Goethestraße, Gus-
tav-Schickedanz-Straße (von Nürn-
berger Straße bis Rudolf-Breit-
scheid-Straße), Hallemannstraße, 
Hallplatz, Heiligenstraße, Helmp-
latz, Helmstraße, Herrnstraße, Hir-
schenstraße (zwischen Blumen-
straße und Badstraße), Holzstraße, 
Hornschuchpromenade, Jakobi-
nenstraße, Johannisstraße, Kaiser-
straße, Kaiserplatz, Kannegießer-
hof, Karlstraße, Karolinenstraße 
(von Dambacher Straße bis Kaiser-
straße) Katharinenstraße, Kirchen-
straße, Königstraße (soweit nicht 
Reinigungsklasse 1), Königswar-
terstraße (von Luisenstraße bis Ja-
kobinenstraße), Komotauer Straße 
(von Soldner Straße bis Reichen-
berger Straße), Kornstraße, Kreuz-
straße, Kurgartenstraße, Lange 
Straße, Lessingstraße, Leyher Stra-
ße (von Ritterstraße bis Kaiserstra-
ße), Lobitzstraße, Ludwig-Quel-
len-Straße, Ludwigstraße (von Ka-
rolinenstraße bis Kaiserstraße) 
Luisenstraße, Maistraße, Mari-
ensteig (zwischen Pfisterstraße und 
Badstraße), Marienstraße (von Ot-
tostraße bis Pfisterstraße), Mark-
grafengasse, Marmarisplatz, Mat-
hildenstraße (von Ottostraße bis 
Badstraße), Maxstraße (von Schwa-
bacher Straße bis Hirschenstraße), 
Meckstraße, Mondstraße, Most-
straße (von Hallstraße bis Gustav-
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Schickedanz-Straße), Mühlstraße, 
Neumannstraße (von Herrnstraße 
bis Kaiserstraße) Nürnberger Stra-
ße, Obere Fischerstraße, Ohm-
straße, Otto-Seeling-Promenade, 
Ottostraße, Parkplatz Badstraße 
einschl. Verbindungsweg zur Ufer-
promenade, Parkplatz Hardsteg/
Weiherstraße, Platz der Opfer des 
Faschismus, Pegnitzstraße, Pfister-
straße, Pickertstraße, Ritterstraße, 
Rosenstraße, Rudolf-Breitscheid-
Straße (von Kirchenstraße bis Lui-
senstraße), Salzstraße, Schießplatz, 
Schillerstraße, Schindelgasse, 
Schlehenstraße, Schreiberstraße, 
Schwabacher Straße (von Maxstra-
ße bis Kaiserstraße), Schwaben-
straße, Sigmund-Nathan-Straße, 
Simonstraße (von Karolinenstraße 
bis Kaiserstraße), Sommerstraße, 
Sonnenstraße (von Adlerstraße bis 
Kaiserstraße), Spiegelstraße, Stau-
dengasse, Stresemannplatz, Tan-
nenstraße, Theaterstraße (zwischen 
Theresienstraße und Rosenstraße), 
Theresienstraße, Turnstraße, Ufer-
promenade zwischen Weiherstra-
ße und Denglerstraße, Uferstraße, 
Unbenannte Straße von der Fürther 
Straße zu den Hs-Nrn. Nürnberger 
Straße 159 bis 165, Untere Fischer-
straße, Vacher Straße (von Hoch-
straße bis Anwesen Billinganlage 
16 bzw. Vacher Str. 5/7), Verbin-
dungsweg zwischen Markgrafen-
gasse und Löwenplatz, Waldstraße 
(von Ritterstraße bis Kaiserstraße), 
Weiherstraße, Wilhelm-Löhe-Stra-
ße, Willy-Brandt-Anlage, Wink-
lerstraße, Würzburger Straße (von 
Flutbrücke bis Einmündung Ca-
dolzburger Straße), Würzburger 
Straße (von Fl.Nrn. 1461/4 bzw. 
1396/7 Gem. Fürth bis Bahnlinie 
Nürnberg – Bamberg), Xylokastro-
platz, Zähstraße.
Reinigungsklasse 4 (Reinigung 
wöchentlich einmal):
Aldringerstraße (von Friedland-
straße bis Stadtgrenze), Alte Reut-
straße (von Friedenstraße bis 
Gründlacher Straße), Am Anna-
berg, Am Europakanal, Am Golf-
platz, Am Karlberg, Am Kie-
selbühl (von Würzburger Stra-
ße bis Am Annaberg), Am Vacher 
Markt, Am Weidiggraben, Benno-
Strauß-Straße, Bernbacher Stra-
ße (von Kapellenplatz bis Gladi-
olenweg), Breiter Steig, Breslau-
er Straße (von Würzburger Straße 
bis Am Europakanal), Brücken-
straße (von Am Vacher Markt bis 
Mannhofer Straße), Cadolzburger 

Straße – ohne Stichstraßen – (von 
Würzburger Straße bis Breslauer 
Straße), Charles-Lindbergh-Stra-
ße, Dieselstraße (von Hans-Vogel-
Straße bis Alte Reutstraße), Erlan-
ger Straße (von Kapellenstraße/
Henri-Dunant-Straße bis Stadel-
ner Hauptstraße), Espanstraße (von 
Poppenreuther Straße bis Karl-
Bröger-Straße), Europaallee, Fi-
scherberg, Flößaustraße, Flug-
platzstraße, Forsthausstraße (von 
Parkstraße bis Am Europakanal), 
Friedenstraße, Friedlandstraße 
(von Am Europakanal bis Aldrin-
gerstraße), Friedrich-Ebert-Stra-
ße (von Wilhelmstraße bis Vacher 
Straße), Fritz-Erler-Straße, Fritz-
Mailaender-Weg, Fronmüller-
straße, Fuchsstraße, Fußweg von 
Benno-Strauß-Straße zum Main-
Donau-Kanal, Fußweg von Gustav-
Weißkopf-Straße zur Melli-Beese-
Straße, Fußweg von Käthe-Brand-
Straße zur Hermann-Köhl-Straße, 
Fußweg von Vacher Straße zur Kä-
the-Brand-Straße, Geißäckerstra-
ße, Georg-Benda-Straße, Gerhart-
Hauptmann-Straße (von Thomas-
Mann-Straße bis Magazinstraße), 
Gründlacher Straße (von See-
ackerstraße bis Stadtgrenze), Gus-
tav-Weißkopf-Straße, Hafenstraße, 
Hansastraße, Hans-Böckler-Stra-
ße, Hans-Bornkessel-Straße, Hans-
Vogel-Straße (von Karl-Bröger-
Straße bis Poppenreuther Straße/
Wilhelm-Hoegner-Straße – ohne 
Stichstraße –), Hans-Vogel-Straße 
(von Poppenreuther Straße/Wil-
helm-Hoegner-Straße bis Im Stö-
ckig), Hardstraße (von Allenstei-
ner Straße bis Berlinstraße), Heil-
stättenstraße (von Am Europakanal 
bis Oberfürberger Straße), Henri-
Dunant-Straße, Herboldshof, Her-
boldshofer Straße (von Stadelner 
Hauptstraße bis Bauhofstraße), 
Herderstraße (Grundstück Fl.Nr. 
908/3 Gemarkung Poppenreuth), 
Hermann-Glockner-Straße, Her-
mann-Köhl-Straße, Herzogenaura-
cher Straße (von Am Vacher Markt 
bis Kanalbrücke), Hintere Straße, 
Hochstraße, Humbserstraße, Im 
Stöckig (von Hans-Vogel-Straße 
bis Alte Reutstraße), Johann-Zum-
pe-Straße, John-F.-Kennedy-Stra-
ße, Käthe-Brand-Straße, Kapellen-
platz, Kapellenstraße, Karl-Brö-
ger-Straße (von Espanstraße bis 
Hans-Böckler-Straße), Karolinen-
straße (von Kaiserstraße bis Hö-
fener Straße), Komotauer Stra-
ße (von Reichenberger Straße bis 

Siemensstraße), Krautheimerstra-
ße, Kreuzsteinweg, Kronacher 
Straße, Laubenweg, Leyher Stra-
ße (von Kaiserstraße bis Stadtgren-
ze), Liesl-Kießling-Straße, Maga-
zinstraße, Mainstraße, Mannhofer 
Straße (von Brückenstraße bis Her-
boldshofer Straße), Melli-Beese-
Straße, Merkurstraße, Mühltalstra-
ße (von Unterfarrnbacher Straße 
bis Mühltalstraße 31 und 64) – oh-
ne Stichstraße, Obermichelbacher 
Straße (von Vacher Straße bis Ka-
nalbrücke), Oststraße, Parkstraße, 
Pfeiferstraße, Poppenreuther Stra-
ße (von Erlanger Straße bis Kreuz-
steinweg), Rennweg (von Am Euro-
pakanal bis Kirchenweg), Richard-
Wagner-Straße, Ritzmannshofer 
Straße (von Atzenhofer Straße bis 
Stadtgrenze), Romminggasse – oh-
ne Stichstraße -, Ruhsteinweg (von 
Unterfarrnbacher Straße bis Un-
terfarrnbacher Straße - einschließ-
lich der Verbindung zur Würzbur-
ger Straße), Scherbsgraben, Schwa-
bacher Straße (von Kaiserstraße 
bis Stadtgrenze), Seeackerstra-
ße (von Erlanger Straße bis Ron-
hofer Hauptstraße), Siemensstra-
ße,  Soldnerstraße, Sonnenstraße 
(von Flößaustraße bis Merkurstra-
ße), Stadelner Hauptstraße (von 
Erlanger Straße bis Plattenweg), 
Stiftungsstraße, Theodor-Heuss-
Straße (von Stadelner Hauptstra-
ße bis Fritz-Erler-Straße), Tho-
mas-Mann-Straße, Toni-Wolf-Stra-
ße, Tucherstraße, Ullsteinstraße, 
Unterfarrnbacher Straße, Vacher 
Straße (von Anwesen Billinganla-
ge 16 bzw. Vacher Str. 5/7 bis Am 
Vacher Markt), Veitsbronner Stra-
ße, Waldstraße (von Kaiserstraße 
bis Stadtgrenze), Wegeverbindung 
von der Königstraße zum Karl-
steg (Fl.Nr. 1468/162 Gem. Fürth), 
Weg von Widderstraße zur Poppen-
reuther Straße, Wilhelm-Hoegner-
Straße (von Poppenreuther Stra-
ße bis Steinfeldweg), Wilhelm-
straße (von Friedrich-Ebert-Straße 
bis Fritz-Mailaender-Weg), Würz-
burger Straße (soweit nicht Reini-
gungsklasse 1 und 3), Willi-Mede-
rer-Straße, Zirndorfer Straße“.
Artikel 2
Diese Satzung tritt am 1. April 
2010 in Kraft. 
Vorstehende Satzung wurde vom 
Stadtrat am 27. Januar 2010 be-
schlossen. Sie wird hiermit ausge-
fertigt und bekannt gemacht. 
Fürth, 5. Februar 2010, STADT FÜRTH 
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Offenes  
Verfahren

Offenes Verfahren
I.1 Öffentlicher Auftraggeber 
(Vergabestelle): Stadt Fürth, Bau-
referat, Hirschenstraße 2, 90762 
Fürth, Telefon 974-31 06, E-Mail 
submission@fuerth.de, Fax 974-
31 08, Internet www.fuerth.de.
Nähere Auskünfte und Auskünfte 
zur Anforderung von Unterlagen: 
•  EU-Amtsblatt, www.simap.euro-

pa.eu
•  Internetseite der Stadt Fürth 

www.fuerth.de unter Fürther 
Rathaus/Ausschreibungen

•  Die Versendung der Angebots-
aufforderung erfolgt ab 4. März 
2010.

II.1.1 Bezeichnung des Auftrages: 
Neubau Hauptschule Otto-Seeling-
Promenade – Außenanlagen, Me-
tallbauarbeiten.
Vergabenummer: 0630 003.
II.1.2 Art des Auftrages: Ausfüh-
rung von Bauleistungen.
Ort der Ausführung: Otto-See-
ling-Promenade 31, 90762 Fürth.

Öffentliche  
Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung
Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Baurefe-
rat, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 
Telefon 974-31 06, Fax 974-31 08, E-
Mail submission@fuerth.de, Inter-
net www.fuerth.de.
Den Volltext der Bekanntmachung 
finden Sie ausschließlich im Inter-
net auf der Seite  
unter Fürther Rathaus/Ausschrei-
bungen.
Ausführung von Bauleistungen
Vergabeverfahren: Öffentliche 
Ausschreibung nach VOB. Vergabe 
von Zeitvertragsarbeiten nach dem 
Auf- und Abgebotsverfahren gemäß 
§ 6 VOB/A.
Maßnahme: Straßenunterhaltsar-
beiten 2010/2011.
Art der Leistung: Schließung von 
Aufgrabungsflächen, Zufahrtsher-
stellungen, Fahrbahnschädenbehe-
bungen und die Behebung von uner-
wartet anfallenden Straßenschäden.
Ort der Ausführung: Stadtgebiet 
Fürth.
Voraussichtliche Ausführungs-
zeit: 
Angebotseröffnung: 16. März 
2010, 14.15 Uhr. 
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